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Beschlussvorschlag: 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, vorsorglich Zuwendungsanträge für den Umbau der Sportplätze in 
Blankenheim und Ripsdorf zu stellen, sofern die betreffenden Vereine sich bereit erklären, den zu 
leistenden Eigenanteil zu 40 % (analog Aufteilung Sportpauschale) sowie die Pflege zu überneh-
men und sich an den Bewirtschaftungskosten zu beteiligen. Der erforderliche Eigenanteil der Ge-
meinde wird im Haushalt bereitgestellt.  
 

Sachverhalt: 
 
Am 05.10.2015 ist ein Sanierungsprogramm des Bundes zur Förderung kommunaler Projekte in 
den Bereichen Sport, Jugend und Kultur veröffentlicht worden. Förderfähig sind größere Projekte 
zur Sanierung kommunaler Einrichtungen in den genannten Bereichen. Zuwendungsempfänger 
sind die Kommunen. 
 
Die Auswahlkriterien wurden im Projektaufruf wie folgt festgelegt: 
 
- besondere und überregionale Wahrnehmbarkeit 
- begründeter Beitrag zur sozialen Integration in der Kommune 
- erhebliches überdurchschnittliches Investitionsvolumen 
- Machbarkeit und zügige Umsetzbarkeit, langfristige Nutzbarkeit 
- städtebauliche Einbindung in das Wohnumfeld und baukulturelle Qualität 
- überdurchschnittliche fachliche Qualität, insbesondere hinsichtlich sozialer Integration (ein-
schließlich Barrierefreiheit/-armut) und/oder Klimaschutz 
-hohes Innovationspotential 
 
Das vorgeschlagene Projekt sollte Gegenstand einer städtebaulichen Gesamtstrategie sein bzw. 
sich aus einem Integrierten Stadtentwicklungskonzept oder vergleichbaren Planungen erschließen. 
 
Der Eigenanteil der Kommune liegt bei 55 %, der Bund trägt 45 %. Bei Haushaltsnotlage (HSK) 
läge der Bundesanteil bei 90 %.  
 
Vom FC Dollendorf/Ripsdorf liegt bereits ein Antrag vor für den Umbau des Platzes in Ripsdorf in 
einen Kunstrasenplatz inkl. Umrüstung der Flutlichtanlage auf LED-Leuchtmittel. Die Kosten belau-
fen sich gemäß den Angeboten auf insgesamt rd. 343.000,00 €, der Eigenanteil der Kommune 
somit auf rd. 188.650,00 €. 
 
Darüber hinaus wurden Überlegungen angestellt, den Tennenplatz am Schulzentrum Blankenheim 
ebenfalls in einen Kunstrasenplatz umzubauen. Hierfür wurde vorab die Kostenschätzung eines 
Architekturbüros eingeholt, das verschiedene Varianten kalkuliert hat. Die entstehenden Kosten 
variieren je nach Größe des Platzes und sind auch davon abhängig, ob die am Platz vorhandenen 
Laufbahnen noch benötigt werden oder nicht.  
 
Bei der Gesamtschule wurde eine entsprechende Stellungnahme angefordert, ob und ggf. inwie-
weit der Platz durch die Schule genutzt wird und ob ein Kunstrasenplatz auch für die schulische 
Nutzung brauchbar wäre. Diese Stellungnahme ist als Anlage beigefügt. 
 
Hinsichtlich der Bewirtschaftungskosten/Pflege stellt sich die Situation wie folgt dar: Die Vereine 
bewirtschaften jeweils ihre Plätze vor Ort in Eigenleistung, die Kosten für den Tennenplatz in Blan-
kenheim (inkl. Flutlicht) trägt die Gemeinde. 
 
Seitens der Verwaltung wird vorgeschlagen, vorsorglich Anträge für den Umbau beider Plätze zu 
stellen unter der Voraussetzung, dass der im Falle einer Bewilligung zu leistende Eigenanteil der 
Gemeinde teilweise (analog zur Aufteilung der Sportpauschale: 60% Gemeinde / 40 % Verei-
ne) von den Vereinen mitgetragen wird. 
 
Zudem wäre eine Beteiligung an Bewirtschaftungskosten und Pflege für die Nutzung des Plat-
zes/der Plätze erforderlich. (Der FC Do/Ri pflegt und bewirtschaftet den Platz in Ripsdorf ohnehin 
selbst). 
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Die Vereine müssten sich dann schriftlich erklären, sie werden daher per Mail um eine Stellung-
nahme gebeten. 
 
Für die Antragstellung wird ein verbindlicher Ratsbeschluss dahingehend benötigt, dass die Ge-
meinde im Falle einer Bewilligung den jeweiligen Eigenanteil leisten wird.  
 
Anträge müssen ggf. bis zum 13.11.15 online gestellt werden, der Ratsbeschluss kann erforderli-
chenfalls bis zum 04.12.15 nachgereicht werden. 
 
Daher wird voraussichtlich eine Sondersitzung des Rates notwendig sein, die z.B. nach der Sit-
zung des Haupt- und Finanzausschusses am 03.12.15 stattfinden könnte. 
 
Letztlich bleibt abzuwarten, ob überhaupt Mittel aus dem Programm zu erwarten sind, da gemäß 
dem Projektaufruf der Bundesanteil der Förderung in der Regel zwischen 1 – 4 Mio. Euro je Pro-
jekt liegen soll. Allerdings könnten die Auswahlkriterien wie soziale Integration; Klimaschutz, 
Machbarkeit, langfristige Nutzbarkeit und Einbindung in ein Integriertes Stadtentwicklungskonzept 
(sh. IHK Blankenheim) durchaus erfüllt werden. 
 
Hinweis: Sofern über das hier dargestellte Bundesprogramm keine Bewilligung erfolgen sollte, 
könnte ein Antrag auf Umrüstung der Flutlichtanlage Ripsdorf über Projektträger Jülich (PtJ) ge-
stellt werden. Hier ist ebenfalls zum 01.10.15 ein neues Programm für Klimaschutzmaßnahmen 
veröffentlicht worden. Kommunen, die nicht über ausreichende Eigenmittel verfügen, können hier 
bis zu 39 % Förderung erhalten. Dazu zählen laut Richtlinie auch Kommunen, die zwar kein Haus-
haltssicherungskonzept aufzustellen haben, bei denen jedoch nachweislich Fehlbeträge in den 
vergangenen zwei Haushaltsjahren vorlagen und weitere Fehlbedarfe in den folgenden zwei 
Haushaltsjahren zu erwarten sind. Ansonsten können bis zu 30 % Förderung gewährt werden. 
 
Für die Antragstellung sind hier mehrere Zeiträume möglich; der erste erstreckt sich vom 01.10.15 
bis 31.03.16. 






